
Maßgebender Teil der Verdingungsordnung
für Bauleistungen VOB (B) Fassung 2012
( mindestens nachfolgende Bedingungen werden Vertragsbestandteil )

§ 2 Vergütung
2.Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen
berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z.B. durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsätzen,
nach Selbstkosten) vereinbart ist.

§ 3 Ausführungsunterlagen
1.Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer (AN) unentgeltlich und rechtzeitig zu
übergeben.

§ 4 Ausführung
1.(1) Der Auftraggeber (AG) hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu
sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die erforderlichen
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse - z.B. nach dem Baurecht, dem Gewerberecht -
herbeizuführen.
2.(1) Der AN hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die
anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Es ist
seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und für Ordnung auf seiner
Arbeitsstelle zu sorgen.
(2) Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen
gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich seine Aufgabe, die
Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den Arbeitnehmern regeln.
3.Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen
Unfallgefahren), gegen die Güte der vom AG gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen
anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten -
schriftlich mitzuteilen; der AG bleibt jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen
verantwortlich.
7.Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat
der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der
AN der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene
Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den
Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3).
8.(1) Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei
Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auftragnehmer ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf
eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen
Betrieb setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§8 Nr. 3).
10.Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam vom AG + AN festzustellen, wenn
diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Das
Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

§ 5 Ausführungsfristen
1.Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern
und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn
die im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.
3. Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die
Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen
unverzüglich Abhilfe schaffen.
4. Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug oder
kommt er der in Nr. 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung
des Vertrages Schadenersatz nach § 6 Nr. 6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist
zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag
entziehe (§ 8 Nr. 3).

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
5.Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung dauernd
unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und
außerdem die Kosten zu vergüten, die dem AN bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht
ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.
6.Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf
Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
7.Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den Vertrag
schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Nummern 5 und 6; wenn der AN die
Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie
nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen enthalten sind.

§ 7 Verteilung der Gefahr
1.Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr
oder andere objektiv unabwendbare vom AN nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so
hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach § 6 Nr. 5; für andere Schäden
besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht.
2.Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen Anlage unmittelbar
verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig von deren Fertigstellungsgrad.

§ 8 Kündigung durch den Auftraggeber
1.(1) Der AG kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen.
(2) Dem AN steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrages an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und
seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).
3. (1) Der AG kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Nr. 7 und 8 Abs. 1 und des § 5 Nr. 4
die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist (Entziehung des Auftrages). Die Entziehung des Auftrages kann
auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden.
(3) Für die Weiterführung der Arbeiten kann der AG Geräte, Gerüste, auf der Baustelle vorhandene andere
Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen.
(4) Der AG hat dem AN eine Aufstellung über die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen
Ansprüche spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.
5.Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
6.Der AN kann Aufmaß und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen alsbald nach der Kündigung
verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführten Leistungen vorzulegen.
7. Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis zum Tag
der Kündigung des Vertrages gefordert werden.

§ 9 Kündigung durch den Auftragnehmer
1.Der AN kann den Vertrag kündigen:
a) wenn der AG eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den AN außerstande setzt, die
Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),
b) wenn der AG eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät.
2.Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der AN dem AG ohne Erfolg eine
angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist
den Vertrag kündigen werde.
3.Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat der AN Anspruch
auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche des AN bleiben
unberührt.

§ 10 Haftung der Vertragsparteien
1.Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer
gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§§
276, 278 BGB).

§ 12 Abnahme
1.Verlangt der AN nach der Fertigstellung - gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten
Ausführungsfrist - die Abnahme der Leistung, so hat sie der AG binnen 12 Werktagen durchzuführen; eine
andere Frist kann vereinbart werden.
2.Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.
3.Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden.

4.(1) Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei kann auf
ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung schriftlich
niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und wegen
Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des AN. Jede Partei erhält eine
Ausfertigung.

(2) Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des AN stattfinden, wenn der Termin vereinbart war oder
der AG mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN alsbald
mitzuteilen

5.(1) Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen
nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.

(2) Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in
Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als
erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur
Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.
(3) Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der AG spätestens zu den in den
Absätzen 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.
6.Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den AG über, soweit er sie nicht schon nach § 7 trägt.

§ 13 Mängelansprüche
1.Der AN hat dem AG seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln
zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte
Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die
Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln,
a) wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst b) für die gewöhnliche Verwendung eignet
und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist
und die der AG nach der Art der Leistung erwarten kann.

2.Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaffenheit, soweit
nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch für Proben,
die erst nach Vertragsabschluß als solche anerkannt sind.

3.Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen des Auftraggebers,
auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die Beschaffenheit der
Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es sei denn, er hat die ihm nach § 4
Nr. 3 obliegende Mitteilung gemacht.
4.(1) Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für Bauwerke 4
Jahre, für Arbeiten an einem Grundstück ...........
(3) Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene Teile der
Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Nr. 2).
5.(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, die auf
vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber
vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in 2
Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Verlangens an, jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen
nach Nummer 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mängelbeseitigungsleistung
beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der
Regelfristen nach Nummer 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet.
(2) Kommt der AN der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom AG gesetzten angemessenen
Pflicht nicht nach, so kann der AG die Mängel auf Kosten des AN beseitigen lassen.
6.Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmöglich oder würde sie
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so
kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer die Vergütung mindern (§ 638
BGB).

§ 14 Abrechnung
1.Der AN hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und
dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen
Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen
des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt
abzurechnen.

§ 16 Zahlung
1. (1) Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den vereinbarten
Zeitpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen
Leistungen einschließlich des ausgewiesenen darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages. Die Leistungen
sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen
ermöglichen muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten
und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem AG
nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben wird.
5.(1) Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen.
(2) Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig.
(3) Zahlt der AG bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der AN eine angemessene Nachfrist setzen. Zahlt er auch
innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der AN vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe der in
§288 BGB angegebenen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist.
(4) Zahlt der AG das fällige unbestrittene Guthaben nicht innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der
Schlussrechnung , so hat der AN für dieses Guthaben abweichend von Absatz 3
( ohne Nachfristsetzung ) ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf Zinsen in Höhe der in §288 BGB angegebenen
Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist.
(5) Der AN darf in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Arbeiten bis zur Zahlung einstellen,
sofern eine dem AG zuvor gesetzte angemessene Nachfrist erfolglos verstrichen ist.

§ 17 Sicherheitsleistung
1.(1) Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den
nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.
(2) Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängelansprüche
sicherzustellen.
2.Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von
Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden, sofern das
Kreditinstitut oder der Kreditversicherer in der Europäischen Gemeinschaft oder in einem Staat der
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der
Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen ist.
3.Der AN hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann eine Sicherheit durch eine
andere ersetzen.
4.Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als
tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach Vorschrift
des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine Bürgschaft fordern, die den
Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.
5.Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der AN den Betrag bei einem zu
vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das beide Parteien nur gemeinsam
verfügen können(Und-Konto). Etwaige Zinsen stehen dem AN zu.
6.(2) Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der AG den einbehaltenen
Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt.
(3) Zahlt der AG den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der AN hierfür eine
angemessene Nachfrist setzen. Lässt der AG auch diese verstreichen, so kann der AN die sofortige
Auszahlung des einbehaltenen Betrags verlangen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten.
8.(2) Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf von 2 Jahren
zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist. Soweit jedoch zu diesem
Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zurückhalten.
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